
bedingten Strafaussetzung. Der Verurteilte ist durch das Urteil ver
pflichtet worden, sich für die Dauer der in der Urteilsformel genannten 
Strafzeit der zwangsweisen Erziehung im Strafvollzug zu unterziehen. 
Er hat keinen Rechtsanspruch darauf, daß diese rechtskräftige Ent
scheidung nachträglich zu seinen Gunsten abgeändert wird. Auch kann 
der Verurteilte nicht selbst einschätzen, ob der Strafzweck ihm gegen
über bereits erreicht ist bzw. ohne weiteren Freiheitsentzug erreicht 
werden kann. Das fehlende Antragsrecht schließt aber nicht aus, daß 
der Verurteilte oder sein Verteidiger bzw. seine Angehörigen sich mit 
entsprechenden Anregungen an den Staatsanwalt wenden können. 
Besonders die Rechtsanwälte müssen dabei aber besonders beachten, 
daß der Staatsanwalt ohnehin verpflichtet ist, laufend zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die Gewährung bedingter Strafaussetzung 
gegeben sind. Verfrühte oder kurzfristig wiederholte Anregungen sind 
daher unangebracht.

Der Gerichtsbeschluß selbst muß übersichtlich und inhaltlich klar 
sein. Wird bedingte Strafaussetzung gewährt, so muß eindeutig fest
gelegt sein, von welchem Tage an die Aussetzung zu gewähren ist. Bei 
Verurteilten, die sich in Strafhaft befinden, sollte dieser Tag grund
sätzlich 10 bis 14 Tage nach dem Tage liegen, an dem der Beschluß 
erlassen wird. Dies ist sowohl im Hinblick auf eine evtl. Beschwerde 
des Staatsanwalts gegen den Beschluß als auch unter Berücksichtigung 
der notwendigen organisatorischen Maßnahmen zweckmäßig. Weiter
hin muß der Beschluß die vom Gericht festgesetzte Bewährungszeit 
und ihren Beginn genau angeben. Wird eine Wiedergutmachungs
verpflichtung ausgesprochen, so ist sie — unmißverständlich formu
liert — ebenfalls in dem Beschluß aufzunehmen. Der Beschluß ist mit 
Gründen zu versehen (§31 Abs. 1 StPO). Diese Begründung darf sich 
nicht auf die formale Wiederholung des Gesetzeswortlautes be
schränken. Es ist vielmehr notwendig, exakt die Tatsachen anzuführen, 
die das Gericht davon überzeugten, daß die Voraussetzungen des § 346 
StPO erfüllt sind. Wird mit dem Beschluß die Gewährung bedingter 
Strafaussetzung abgelehnt, gelten die obigen Ausführungen über den 
Inhalt des Beschlusses entsprechend.

Der Beschluß nach § 346 StPO ist eine Entscheidung im Verfahren 
erster Instanz im Sinne des § 296 StPO (vgl. auch § 350 Abs. 1 StPO). 
Er ist daher vom Staatsanwalt mit der Beschwerde anfechtbar. Dem 
Verurteilten, der kein Antragsrecht und auch keinen Rechtsanspruch
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